
 

Flussdiagramm Zulassung zum aktiven Notfalldienst* 

* Zahnärzte ohne dreijährige berufliche (oder praktizierende) Zahnarzttätigkeit nach dem Staatsexamen sind 
vom aktiven Notfalldienst ausgeschlossen. 

 

 

Notfalldienst berechtigt  
Nicht Notfalldienst berechtigt 

Ersatzabgabe muss bezahlt werden 

Tarifvertrag SSO / UV/MV/IV beigetreten,  

bei Assistenz-Zahnärzten ist der Arbeitgeber 

beigetreten  

nein 
ja 

Abrechnung mit der Krankenversicherung über 

ZSR-Nummer, bei Assistenz-Zahnärzten über 

Arbeitgeber ZSR-Nummer 

 

nein ja 

Anhang 2 unterzeichnet und retourniert 

nein ja 

Seminar Notfalldienst & Tarifwesen besucht 

nein 
ja 

Notwendige Infrastruktur für Notfallbehandlung vorhanden 

nein ja 

Deutsch Sprachstufe B2 (GER) 

nein ja 

Aufnahme-Seminar III besucht 

nein ja 

Aktivmitglied A / 

Aktivmitglied C 

nein 

vorläufiges Aktiv-

mitglied A / C 
Aktivmitglied B 

Berufsausübungsbewilligung als 

Zahnärztin/Zahnarzt in eigener 

fachlicher Verantwortung 

Berufsausübungsbewilligung als 

Assistenz-Zahnärztin/-Zahnarzt 

Berufsausübungsbewilligung als 

Zahnarzt (90-Tage-Dienstleister) 

Mitglied SSO-Zürich nein 

Berufliche Zahnarzttätigkeit von mindestens 12 Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre 

ja 

 


